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 Veröffentlicht am 12.12.1995

Norm

StPO §149a

Rechtssatz

Daß bei einer länger dauernden Telefonüberwachung neben Erkenntnissen über bereits begangene Straftaten

naturgemäß auch Hinweise auf erst bevorstehende Delikte gewonnen werden können, macht eine den gesetzlichen

Vorschriften gemäß angeordnete Telefonüberwachung keineswegs im nachhinein unzulässig.
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